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Rechtlicher Rahmen 
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 Historie der Partnerschaft zwischen GEMA und Gesamtvertragspartnern

 Gleichbehandlungsgrundsatz

 Abschluss eines Gesamtvertrages zu „angemessenen Bedingungen“, § 35 VGG

 Klarstellung Gesetzesbegründung: „Korrelation“ 

 Treuhandverpflichtung

Korrelation beschreibt die Verhältnismäßigkeit zwischen dem eingesparten 
Verwaltungsaufwand der GEMA (u.a. Administration für die Lizenzierungen der Mitglieder 
der Gesamtvertragspartner) und der geleisteten Vertragshilfe durch den 
Gesamtvertragspartner. Aus den entsprechenden Berechnungen für die  Korrelation ergibt 
sich die Nachlasshöhe. 



Ausrichtung der neuen Gesamtverträge 
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 Pauschalansatz, aber partnerindividuelle Ausprägung

 Korrelation von Vertragshilfe, Verwaltungskosten, Nachlasshöhe 

 Konkretisierung der Vertragshilfe durch Verbände

 Monitoring der Erfüllung der Vertragshilfe (inkl. Anpassungsmechanismus)

 Einheitliche Vertragslaufzeiten

Wir unterstützen Ihre Mitglieder durch die Weiterentwicklung unserer digitalen 
Serviceangebote für Kunden und die Digitalisierung der internen GEMA-Infrastruktur. 



Korrelation – Nachlasshöhe – Vertragsstruktur 
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Korrelation zwischen Vertragshilfe, Verwaltungskostenersparnis und Nachlasshöhe

 Grundsätzlich: Berücksichtigung verbandsindividueller Faktoren

 Bei Start: Auswertung der Vergangenheit für die „Berechnungsgrundlage“

 Laufzeiten: Auswertung nach ca. 2/3 der Vertragslaufzeit für Anpassung der folgenden

Nachlasshöhe

 Externe Feststellung der Angemessenheit und Anwendung Korrelation

 Ausgangslage GEMA: Deutliche Anpassung der Nachlasshöhe durch Korrelation

Wahlmöglichkeit zwischen zwei Modellen

 „Basis“ = Ähnlichkeit zur gegenwärtigen Vertragshilfe

 „Option“ = mehr Pflichten mehr Nachlass



Vertragshilfe
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Leistungsfelder im Rahmen der Vertragshilfe

 Aufklärung und Information

 Basis: Gegenwärtiger Gesamtvertrag

 Option: Konkrete Ausgestaltung von Häufigkeit und Inhalten

 Mitgliedermeldung

 Basis: Gegenwärtiger Gesamtvertrag

 Option: Nutzung Online-Portal etc.

 Beratung

 Basis: Sicherstellung grundsätzlicher Mitgliederberatung für GEMA-Sachverhalte

 Option: Konkrete Ausgestaltung in Bezug auf Inhalte, Ansprechpartner und Erreichbarkeit



PROZESS UND WEITERER ABLAUF DER 
NEUGESTALTUNG



Weiteres Vorgehen
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Instanzenweg zur Feststellung der Angemessenheit des neuen Gesamtvertragskonzepts 

 1. Schritt: Antrag bei der Schiedsstelle für ein Präzedenzverfahren / Musterverfahren anhand eines GSVT-
Partners

Kündigungen werden von Ende 2020 auf Ende 2021 verlegt

 Die bestehenden Vertragsgrundlagen setzen wir bis zum Abschluss der juristischen Klärung fort.

 2020 erfolgen keine Kündigungen aufgrund der Neugestaltung.

 Neuer Termin: die bestehenden Verträge werden zum 31. Dezember 2021 gekündigt.

 Sodann: Interimsvereinbarungen / Laufzeitbegrenzungen bis zur finalen rechtlichen Klärung



Ausblick 2020 und 2021
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Informationen und Updates zum Verfahren 

 Wir informieren Sie über Hintergrund, Verfahren und Aktuelles zur Neugestaltung der Gesamtverträge 
unter www.gema.de/gesamtvertragspartner

Digitale Services und Administration

 Wir bauen unsere digitalen Angebote für Kunden weiter aus, u.a. 

 Optimierung des Mitgliedermeldeprozess 

 Optimierung Online-Portal durch Erweiterung digitaler Services (Online-Lizenzierungen etc.)

 Stammdatenbereinigung 

Grundsätzliches

 Prüfung der Vertragspartner, ob sie weiterhin für eine Gesamtvertragspartnerschaft die Kriterien erfüllen 
(GVST-Fähigkeit)

http://www.gema.de/gesamtvertragspartner
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